
 
 

CORONA-REGELUNGEN   für   den  
TENNISSPORT  

 
Der   Deutsche   Tennis   Bund   hat   in   enger   Absprache  
mit   seinen   Landesverbänden   folgende    Maßnahmen  
und   Regelungen    festgelegt,   unter   deren   strengen  
Beachtung   und   Einhaltung   die   Ausübung   des  
Tennissports   möglich   erscheint:   

 

1. Der    Mindestabstand    zu   anderen   Spielern   von  
mindestens   1,5   Meter   muss   durchgängig,   also  
beim   Betreten   und   Verlassen   des   Platzes,   beim  
Seitenwechsel   und   in   den   Pausen   eingehalten  
werden.  

2. Die    Spielerbänke    sind   mit   einem   genügenden  
Abstand   (mindestens   1,5   Meter)   zu   positionieren.  

3. Auf   den   bisher   obligatorischen    Handschlag   wird  
verzichtet .  

 



 
 
 

4. Die   Nutzung   der   Klubgaststätten   richtet   sich   nach  
den   jeweils   gültigen   gesetzlichen   Verordnungen  
für   die   Gastronomie.  

5. Die   Nutzung   von    Sanitäranlagen    richtet   sich  
nach   der   jeweils   gültigen   gesetzlichen  
Bestimmung.    Desinfektionsmittel    werden   zur  
Verfügung   gestellt.   Es   sind   ausschließlich  
Einweg-Papierhandtücher    zu   verwenden.  

6. Der   Trainingsbetrieb   und   die   Durchführung   der  
Mannschaftsspiele   erfolgen   ebenfalls   unter  
Berücksichtigung   der   unter   Ziffer   1   bis   5  
genannten   Bedingungen.  

7. Jeder   Verein   benennt   einen   Corona-Beauftragten  
zur   Sicherstellung   aller   Vorschriften.  

Ausführliche   Erläuterungen   siehe    Hygienekonzept   des  
TNB   e.V  

 


